
Luftverkehrsgesetz  
§ 27 a LuftVG  
(1) Die Flughafenkoordinierung wird nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Gemeinschaft 
vorgenommen.  
(2) Für Zwecke der Ermittlung der Flughafenkapazität ist das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung die für den Flughafen zuständige Behörde. Es bestimmt bei zu vollständig koordiniert 
erklärten Verkehrsflughäfen im Einvernehmen mit der obersten Luftfahrtbehörde des Landes und nach 
Anhörung der für die Flugsicherung zuständigen Stelle, des betreffenden Flugplatzunternehmers und der 
Luftfahrtunternehmen, die den Flugplatz regelmäßig benutzen, die Anzahl der im Voraus planbaren 
Zeitnischen (Koordinierungseckwert).  

§ 27 b LuftVG  
Von den Verfahren der Zeitnischenzuweisung kann aus Gründen der öffentlichen Interessen, insbesondere 
der hoheitlichen Interessen, der öffentlichen Verkehrsinteressen oder der Verpflichtungen aus 
völkerrechtlichen Verträgen abgewichen werden.  

§ 31 a LuftVG  
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts mit der 
Wahrnehmung der Flughafenkoordinierung nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Gemeinschaft zu 
beauftragen (Flughafenkoordinator).  

§ 31d LuftVG  
(1) Die Beauftragung nach den §§ 31a bis 31c ist nur zulässig, wenn der zu Beauftragende einwilligt und 
hinreichende Gewähr für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgabe bietet. Sind diese Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt, wird die Beauftragung ohne Entschädigung zurückgezogen.  
(2) Die Beauftragten nach den §§ 31a und 31c arbeiten nach den Richtlinien des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und unterstehen seiner Rechts- und Fachaufsicht. ..... Die 
Aufsichtsbehörde kann Berichte und die Vorlage von Aufzeichnungen aller Art verlangen. Vertreter der 
Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Anlagen und Betriebsräume des Beauftragten während der 
Dienstzeit zu betreten. Kosten, insbesondere solche für Gutachten und den Einsatz von 
Verwaltungshelfern, die den Aufsichtsbehörden bei der Beaufsichtigung von Beauftragten im Sinne von § 
31b entstehen, sind vom Beauftragten zu tragen.  
(3) Die Beauftragten dieses Unterabschnitts  wenden das Verwaltungsverfahrensgesetz, das 
Verwaltungskostengesetz, das Verwaltungszustellungsgesetz und das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
an, soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Für Amtshandlungen in Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben werden von den Beauftragten Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Zu den 
nach § 10 Abs. 1 des Verwaltungskostengesetzes zu erhebenden Auslagen ist die auf die Kosten nach Satz 
2 entfallende, gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer hinzuzurechnen. Auskünfte an den Betroffenen über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten sind unentgeltlich.  
(4) Gegen die Entscheidungen des Beauftragten im Rahmen seines Auftrags ist der Widerspruch statthaft. 
Hilft der Beauftragte nicht ab, so entscheidet das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung; ...... Im Falle des 
§ 31a ist die Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, zu richten. ........  
(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Entscheidungen der Beauftragten haben keine  
aufschiebende Wirkung. 

§ 32 LuftVG  
(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erlässt mit Zustimmung des 
Bundesrates die zur Durchführung dieses Gesetzes und von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft 
notwendigen Rechtsverordnungen über  
1.  
das Verhalten im Luftraum und am Boden, insbesondere Flugvorbereitungen, Verhalten bei Start und 
Landung, die Benutzung von Flughäfen,  
........  
17.  
die zur Durchführung der Flughafenkoordinierung nach § 27a notwendigen Einzelheiten, insbesondere die 
Verfahren, nach denen ein Verkehrsflughafen zum koordinierten oder vollständig koordinierten Flughafen 
zu erklären ist, und den Umfang der Koordinierungspflicht,  
....  
..... Rechtsverordnungen nach Nummer 17 werden erlassen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Verteidigung, soweit mit ihnen Flüge militärischer Luftfahrzeuge, mit dem Bundesministerium des  



Innern, soweit mit ihnen Flüge der Bundespolizei oder der Polizei der Flugplankoordinierung unterworfen 
werden sollen.  
.....  
(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erlässt ohne Zustimmung des 
Bundesrates Rechtsverordnungen über  
....  
6.  
die Kosten (Gebühren und Auslagen) für die Inanspruchnahme  
a)  
von Diensten und Einrichtungen der Flugsicherung,  
b)  
der Flughafenkoordinierung.  
Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass der gesamte Aufwand für die Flugsicherung und für die 
Flughafenkoordinierung gedeckt wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 13 Satz 2, 3, 4 zweiter Halbsatz und Satz 5 gilt 
entsprechend. In der Rechtsverordnung kann festgelegt werden, dass die Kosten von dem 
Flugsicherungsunternehmen oder von EUROCONTROL beziehungsweise von dem Flughafenkoordinator 
erhoben werden können.  
.....  
(5a) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, soweit dies zur 
Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die Tatbestände zu bezeichnen, die als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 
Nr. 13 geahndet werden können.  
(6) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erlässt die zur Durchführung dieses 
Gesetzes und der dazu ergangenen Rechtsverordnungen notwendigen allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften. Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der in § 31 Abs. 2 
bezeichneten Aufgaben bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Soweit die allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften dem Schutz vor Fluglärm oder dem Schutz vor Luftverunreinigungen durch 
Luftfahrzeuge dienen, werden sie vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates 
erlassen.  

.....  
§ 58 LuftVG  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
.....  
10. einer auf Grund des § 32 erlassenen Rechtsverordnung oder einer auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung ergangenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt, wenn die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,  
...  
13.  
einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, die das Luftrecht 
regeln, zuwiderhandelt, soweit eine Rechtsverordnung nach § 32 Abs. 5a für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist,  
14.  
entgegen § 1b Abs. 1 die international verbindlichen Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes nicht beachtet und befolgt oder  
...  
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2, 3, 8a, 9, 12 und 12a kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 5 bis 7 und 13 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 4, 8, 10, 11, 14 und 15 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 


